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Gesetzliche Grundlagen
§ 44 (1) Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) verbietet das Töten oder Verletzen 
aller wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten, zu denen alle Vogelarten 
gehören.

Sobald es durch Glas zu einem „signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko“ kommt, wird gegen das 
BNatschG verstoßen. Bei Nichtbeachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Artenrecht 
drohen – neben einem Baustopp – Geldbußen 
in Höhe von bis zu 50.000,00 Euro oder eine 
Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.

Dabei ist besonders zu erwähnen, dass es 
derzeit keine allgemeingültigen Kriterien gibt und 
jedes Gebäude als Einzelfall zu betrachten und 
zu beurteilen ist. Die Naturschutzbehörde kann 
anhand von verschiedenen Faktoren einschät-
zen, ob ein geplantes Gebäude bzw. Bauelement 
mit Glas eine Gefahr für die Vogelpopulation 
darstellt:

• Welche Brutpopulationen oder    
Gastvögel sind lokal vorhanden? 

• Wie viele Grünstrukturen gibt es in der Um-
gebung? 

• Gibt es Schutzgebiete in der Umgebung,   
deren Schutzziele gefährdet wären? 

• Faktoren wie Größe, Transparenz, Spiege- 
lung und Anordnung der Glasscheiben, die  
Beleuchtung sowie Exposition des Gebäudes 

Der Artenschutz wird zusätzlich durch das 
Umweltschadensgesetz in Verbindung mit 
§ 19 BNatSchG unterstützt. Danach sind 
nachteilige Auswirkungen auf Zugvögel und 
Vögel des Anhangs 1 der Vogelschutzrichtlinie zu 
ermitteln und artenschutzrechtlich abzuhandeln.5

Vogelfreundlich  
Bauen mit Glas
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Behördliche Zusammenarbeit
Während der Bauleitplanung müssen nach §1 (6) 
Baugesetzbuch (BauGB) die „Auswirkungen auf 
Tiere, ... und die biologische Vielfalt, ...“, die durch 
ein bauliches Vorhaben entstehen, berücksichtigt 
werden. 

In diesem Zusammenhang ist §44 BNatschG 
„abwägungsfest“. Das heißt, die artenschutzrecht-
lichen Konflikte müssen, soweit sie bereits 
erkennbar sind, in die Planung einbezogen und 
durch Maßnahmen vermieden werden.5

Die Anforderungen des Artenschutzes sollten 
zwingend während der Erstellung der Bauunter-
lagen für das Baugenehmigungsverfahren berück-
sichtigt werden. Um Planungssicherheit zu haben, 
wird dringend empfohlen, die Untere Naturschutz-
behörde der Stadt Leipzig für die fachliche Beurtei-
lung einzubeziehen. Diese ist im Amt für Umwelt-
schutz angesiedelt.

Zur Bewertung des Vogelschlagrisikos an Gebäu-
den kann ein Bewertungsschlüssel verwendet 
werden. Dieser findet u.a. in Dresden Anwendung 
und soll auch in Leipzig zum Einsatz kommen.6

Foto: Wilfried Doppler, Wiener Umweltanwartschaft, 
Fahrradparkhaus mit gemusterter Glasfassade



Vogelschlag an Glasflächen
Glasfronten sind in der modernen Architektur nicht 
mehr wegzudenken. Doch gerade diese Flächen 
sind oftmals tödlich für Vögel. Denn sie erkennen 
durchsichtige oder spiegelnde Scheiben nicht als 
Hindernisse und stoßen im Flug mit dem Schnabel 
voran an die Scheibe. Schwere innere Verletzungen 
sind die Folge, bis hin zum Genickbruch.

Foto: NABU Leipzig, an Glasfassade verunglückte 
Vögel

Nach einer Hochrechnung der Länderarbeitsge-
meinschaft der Vogelschutzwarten aus 2017 
verunglücken in Deutschland 

jährlich ca. 100 bis 115 Mio. Vögel 

an Glasflächen. Dies entspricht etwa 5-10 % aller 
im Jahresverlauf in Deutschland vorkommenden 
Vögel1. 

Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher, denn 
Beutegreifer wie Krähen, Katzen oder Marder 
fressen die verletzten Tiere und so nehmen wir 
diesen Zustand überhaupt nicht wahr. Zusätzlich 
verhungern während der Brutzeit dann auch die 
Jungen im Nest, wenn die Altvögel mit einer Schei-
be kollidiert sind. 

Geeignete Maßnahmen zum Vogelschutz
Bereits in der Bauphase können Maßnahmen 
umgesetzt werden, zum Beispiel indem 
Milchglas, farbiges oder gemustertes Glas 
verwendet wird. Die verschiedenen Muster 
können eingeätzt oder per Sandstrahl und 
Siebdruck aufgebracht werden. Wichtig ist es, 
entspiegeltes Glas mit maximal 10 Prozent 
Außenreflexionsgrad zu benutzen. Durchsichtige 
Scheiben, durch die der Himmel oder die Land-
schaft gut zu sehen sind, sollten nicht verbaut 
werden.

Sofortmaßnahmen                                            
• Speziell gemusterte Folien sind schnell auf 

der Außenseite der Scheiben angebracht und 
haben einen sehr guten Effekt. Die Muster 
sind vollflächig auf der Folie aufgebracht und 
halten 5 bis 15 Jahre. Wichtig ist, dass die ge-
samte Glasfläche beklebt wird und geprüfte 
Muster genutzt werden.

Mit der „Handflächen-
regel“ lässt sich leicht 
prüfen, ob ein Muster 
geeignet ist: Nach 
dieser soll das Muster 
der Klebefolie keine 
Freiflächen enthalten, 
die größer sind als 
eine Handfläche, da 
Vögel darin eine Lücke 
im Geäst sehen und 
versuchen könnten, 
hindurchzufliegen. 

• Schnüre können gespannt werden, sie 
müssen mindestens 3 mm dick sein und in 
einem Abstand von 10 mm vertikal vor der 
Scheibe angebracht werden. 

• Bunte Aufkleber in schwarz, weiß, orange 
oder rot mit einem Durchmesser von 1,2 
bis 2 cm können in einem Abstand von 
maximal 9 cm auf der Scheibenaußenseite 
aufgeklebt werden. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt: Punkte, Streifen, 
spezielle Formen – Kreativität und   
Vogelschutz gehen hier Hand in Hand.

• Bewegliche Außenjalousien sollten 
abends und an Bürogebäuden auch am 
Wochenende herabgelassen werden. 
Während des Vogelzuges von August bis 
November sollten die Jalousien möglichst 
noch häufiger eingesetzt werden, um das 
Risiko einer Kollision weiter zu vermindern. 
Ganz nebenbei hält das die Gebäude in 
heißen Sommern kühl und spart in der 
Heizsaison auch Energie.4 

In Flugtunnel-Versuchen wurde bereits 
mehrfach nachgewiesen, dass die 
schwarzen Greifvogelsilhouetten nicht 
geeignet sind. Die Vögel sehen in den 
Aufklebern keine Gefahr, sondern lediglich 
ein Hindernis, welches sich umfliegen lässt. 
So kollidieren immer wieder Vögel direkt 
neben den Aufklebern mit der Scheibe.

Vorhänge im Innenbereich oder Jalousien 
verhindern leider keine Spiegelungen und 
sind deshalb nicht geeignet. Katzennetze, 
Fliegengitter oder auch spezielle Vogel-
schutzgitter sind der Witterung ausgesetzt 
und verschleißen schnell, deshalb sind sie 
nur als kurzfristige Maßnahme geeignet.

Gefahrenstellen
Vögel orientieren sich sehr stark optisch. Auf 
Gefahren wie Glaswände hat sie die Evolution 
jedoch nicht vorbereitet.2

• Transparenz - Kollisionen von Vögeln mit 
Glas passieren dann, wenn Vögel Ziele 
ansteuern, die hinter transparentem Glas 
sichtbar sind. 

• Spiegelungen - Vögel können nicht erken-
nen, ob sich eine Landschaft in einer Glas-
scheibe spiegelt oder ob sie tatsächlich da ist 
(z. B. Pflanzen, Bäume, eine Landschaft oder 
der Himmel). Eckverglasungen und Glasflä-
chen in direkter Nähe zu Stadtgrün erhöhen 
die Gefahr einer Kollision stark. 

  

Foto: Wilfried Doppler, Wiener Umweltanwartschaft, 
Spiegelungen an Glasfront

• Licht - Oft werden Zugvögel von Licht ange-
zogen, kommen vom Kurs ab oder kollidieren 
mit Hindernissen. Je höher die Gebäude  
(z. B. Hochhäuser), umso größer die Ge-
fahr (besonders im Dunkeln, bei Nebel- und 
Schlechtwetterlagen).3

Foto: Wilfried Doppler,  
Wiener Umweltanwartschaft


